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Campingplatz Wöhrmühle 
hier: SPD-Fraktionsantrag Nr. 110/2010 

I. Mit o.a. Fraktionsantrag aus der Sitzung des Sportausschusses mit Sportbeirat vom 18.01.2011 
beantragte Herr StR Thaler die Vertagung des TOPs Campingplatz Wöhrmühle, um eine Stel-
lungnahme des Planungsamtes zu dieser Angelegenheit einzuholen. 

Stellungnahme zum Campingplatz Wöhrmühle 

Der bisher von den Naturfreunden betriebene Campingplatz befindet sich im Norden der Regnitz-
insel Wöhrmühle. Ein Bebauungsplan für diesen Bereich existiert nicht. Die Darstellung im wirk-
samen Flächennutzungsplan von 2003 lautet Grünfläche mit der Zweckbestimmung Zeltplatz, 
Campingplatz. Als Restriktionen zu beachten sind die Lage im Landschaftsschutzgebiet und im 
Überschwemmungsgebiet. Darüber hinaus enthält der FNP eine Trasse der Stadtumlandbahn, die 
den Campingplatz mittig überquert, als Option. Diese Trasse ist allerdings nicht Gegenstand der 
laufenden Untersuchungen zur StUB. Die Erschließung des Campingplatzes ist über die Straße 
Wöhrmühle mit Anschluss an die Thalermühlstraße und die Gerberei gegeben. 

Vor dem Hintergrund der besehenden Restriktionen ist seitens der Stadtplanung eine Nutzungs-
änderung für den Campingplatz Wöhrmühle nicht beabsichtigt. Der Standort Wöhrmühle ist auf-
grund seiner Lagegunst – verkehrsgünstige Anbindung an das überörtliche Straßennetz, fünf bis 
zehn Gehminuten bis zur Innenstadt und an der Regnitz gelegen – für die Nutzung als Camping-
platz gut geeignet und ergänzt in sinnvoller Weise das mehr an landschaftlicher Erholung orien-
tierte Angebot des Campingclubs Rangau in Dechsendorf. Als denkbare Angebotsergänzung kä-
me in Frage die Schaffung von Wohnmobilstellplätzen, für die ein gewisser Bedarf im Stadtgebiet 
gesehen wird. Möglich wäre auch eine Erweiterung des Angebots an Wassersport, das bisher 
durch die Kanugruppe der Naturfreunde auf der Nordspitze der Insel betrieben wird. Insgesamt 
wird seitens der Stadtplanung an der aktuellen Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Zelt-/Campingsplatz im Flächennutzungsplan festgehalten. 
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